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(54) Markierungssystem

(57) Markierungssystem für Strassen mit Leitpflök-
ken (1), die entlang des Randes einer Strasse im we-
sentlichen vertikal ausgerichtet im Boden verankert
sind, wobei die einzelnen Leitpflöcke (1) in einer Vertie-
fung (7) einer im Boden angeordneten Halterung, die
als Fundamentstein (4) ausgebildet ist, einsetzbar sind,

wobei der Fundamentstein (4) einen im wesentlichen
runden Querschnitt aufweist. Um eine Ausrichtung der
Leitpflöcke auf eine vorgegebene Richtung einfach si-
cherstellen zu können, ist vorgesehen, dass der Funda-
mentstein (4) eine Verdrehsicherung aufweist, die sich
in seiner axialen Richtung erstreckt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Markierungssystem
für Strassen gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.
[0002] Bei einem bekannten derartigen Markierungs-
system weisen die Fundamentsteine einen kreisrunden
Querschnitt auf. Dabei ergibt sich jedoch der Nachteil,
dass die Fundamentsteine beim Einsetzen in den Bo-
den gegen ein Verdrehen nicht gesichert sind. So kann
es nach dem Einsetzen eines Fundamentsteines in eine
entsprechende Vertiefung des Bodens beim Verfestigen
des die Vertiefung umgebenden Bereiches des Bodens
zu einem Verdrehen des Fundamentsteines kommen.
Aus diesem Grund können die eigentlichen Leitpflöcke,
die einen im wesentlichen dreieckigen Querschnitt auf-
weisen und mit Rückstrahlern bestückt sind, in eine für
die Wirksamkeit der Rückstrahler günstige Ausrichtung
nur mit einer sehr erheblichen Sorgfalt beim Einsetzen
der Fundamentsteine gebracht werden. Dabei ist es in
der Regel kaum möglich, den Fundamentstein nach
dem Verfestigen des Bodens im Randbereich des Fun-
damentsteines durch Aufbringen eines entsprechenden
Drehmomentes an einem eingesetzten Leitpflock zu
verdrehen. Dadurch kommt es häufig vor, dass die Leit-
pflöcke in einer für die Effizienz der Rückstrahler ungün-
stigen Ausrichtung stehen und insbesondere in der
Nacht von den Verkehrsteilnehmern nur schlecht wahr-
genommen werden können.
[0003] Die AT 402 310 B zeigt ein Markierungssystem
im Wesentlichen gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1.
Eine Verdrehung wird hier jedoch nicht wirkungsvoll un-
terbunden.
[0004] Die US 5 271 203 A zeigt eine im Wesentlichen
kegelstumpfartige Fundamentform zur Ausformung
schüttbaren Materials zur Halterung von Stangen.
[0005] Ziel der Erfindung ist es, diese Nachteile zu
vermeiden und ein Markierungssystem der eingangs er-
wähnten Art vorzuschlagen, bei dem diese Nachteile
vermieden sind und eine Ausrichtung in vertretbaren To-
leranzen auf eine für die Wirksamkeit der Rückstrahler
optimale Richtung in Bezug auf den Straßenverlauf ein-
fach möglich ist.
[0006] Erfindungsgemäß wird dies bei einem Markie-
rungssystem der eingangs erwähnten Art durch die
kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 1 erreicht.
[0007] Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen ist
eine Sicherung gegen ein Verdrehen des Fundament-
steines auch bei der Verfestigung des Bodens im Rand-
bereich des Fundamentsteines sichergestellt. Da durch
die Verdrehsicherung der Fundamentsteine eine mar-
kante Ausformung des Querschnittes des Fundament-
steines gegeben ist, ist es auch auf einfache Weise
möglich, den Boden im Bereich der Vertiefung zur Auf-
nahme eines Fundamentsteines entsprechend zu mar-
kieren und dadurch eine entsprechende Kontrolle der
Ausrichtung des Fundamentsteines zu erreichen. Da-
durch ist es auch möglich während des Verfestigens des
Bodens im Bereich des in eine Vertiefung eingesetzten

Fundamentsteines eine allfällige Verdrehung zu erken-
nen und entsprechende Korrekturen vorzunehmen.
[0008] In diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft die
Merkmale des Anspruches 2 vorzusehen. Ein solcher
entlang einer Sehne verlaufender Abschnitt des Umfan-
ges des Querschnitts ergibt ein hohes Maß an Verdreh-
sicherheit und stellt gleichzeitig ein markantes Merkmal
dar, auf das eine entsprechende Markierung im Nahe-
bereich einer zur Aufnahme eines Fundamentsteines
vorgesehenen Vertiefung im Boden abgestellt werden
kann.
[0009] Durch die Merkmale des Anspruches 3 ergibt
sich ein besonders hohes Maß an Verdrehsicherheit
und außerdem kann dadurch der Fundamentstein leicht
auf eine Markierung ausgerichtet werden., da sich durch
die vorgeschlagene Ausgestaltung des Querschnittes
des Fundamentsteines die vier entlang von Sehnen ver-
laufende Abschnitte des Umfanges des Querschnittes
z.B. ein Trapez bilden und sich daher eine Verjüngung
des Querschnittes ergibt. Die gleichen Vorteile im Hin-
blick auf Verdrehsicherheit und Einfachheit der Ausrich-
tung auf eine Markierung ergeben sich auch dann, wenn
die Sehnen in ihrer Verlängerung ein Parallelogramm
ergeben.
[0010] Es ist aber ohne Nachteil für die Leichtigkeit
des Ausrichtens des Fundamentsteines auf eine Mar-
kierung auch möglich z.B. statt der kürzeren der beiden
zueinander parallel verlaufenden Sehnen eine bogen-
förmigen Abschnitt des Querschnittes des Fundament-
steines vorzusehen.
[0011] Durch die Merkmale des Anspruches 4 ergibt
sich ebenfalls ein hohes Maß an Verdrehsicherheit und
ermöglicht auch eine einfache Ausrichtung des Funda-
mentsteines auf eine entsprechende Markierung.
[0012] Durch die Merkmale des Anspruches 5 ergibt
sich der Vorteil, dass die vorgegebene Einstecktiefe des
Fundamentsteines leicht eingehalten werden kann.
[0013] Durch die Merkmale des Anspruches 6 ist es
möglich relativ große Toleranzen bei der Herstellung
des Fundamentsteines, insbesondere der Vertiefung
zur Aufnahme des Leitpflockes, und des Leitpflockes
selbst zugelassen werden können und trotzdem ein si-
cherer Halt des Leitpflockes im Fundamentstein ge-
währleistet ist.
[0014] Durch die Merkmale des Anspruches 7 ergibt
sich der Vorteil einer erhöhten Sicherheit gegen ein Her-
ausziehen aus dem Boden. Dabei ist es besonders vor-
teilhaft die Merkmale des Anspruches 8 vorzusehen.
[0015] Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die
beigeschlossenen Zeichnungen, in welchen besonders
bevorzugte Ausführungsbeispiele dargestellt sind, nä-
her beschrieben. Dabei zeigt:

Fig. 1 einen Leitpflock mit im Boden eingesetzten
Fundamentstein in Ansicht,
Fig. 2a eine Druntersicht eines Fundamentsteines
nach der Fig. 1,
Fig. 2b eine Druntersicht einer weiteren Ausfüh-
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rungsform eines Fundamentsteines,
Fig. 3 einen Schnitt längs der Linie III-III in der Fig.
2a,
Fig. 4 einen Schnitt durch eine weitere Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Fundament-
steines mit eingesetztem Leitpflock entlang der Li-
nie IV-IV in der Fig. 5 und
Fig. 5 eine Druntersicht des Fundamentsteines
nach der Fig. 4.

[0016] Bei dem erfindungsgemäßen Markierungssy-
stem ist ein Leitpflock 1, der einen im wesentlichen drei-
eckigen Querschnitt mit abgerundeten Kanten aufweist,
in einen Fundamentstein 4 eingesteckt. Dabei ist der
Leitpflock 1 in üblicherweise mit Rückstrahlern 2 und ei-
ner andersfarbigen Kappe 3 versehen.
[0017] Der Fundamentstein 4 ist in den Boden 5 ein-
gesetzt, wobei bei dem in der Fig. 1 dargestellten Aus-
führungsbeispiel der Fundamentstein 4 an seinem obe-
ren Ende mit einem Flansch 6 versehen ist.
[0018] Wie aus der Fig. 2a zu ersehen ist, weist der
Fundamentstein 4 eine im wesentlichen dreieckige Ver-
tiefung 7 auf, deren Querschnitt dem Querschnitt der
Leitpflöcke 1 entspricht. Dabei ragt im untersten Drittel
der Vertiefung 7 eine sich in axialer Richtung erstrek-
kende Leiste 8 in den lichten Raum der Vertiefung 7 hin-
einragt, die zur besseren Klemmung des Leitpflockes 1
dient. Dabei weist die Leiste 8 an ihrem oberen Ende
eine Abschrägung 9 auf (Fig. 3), um das Einstecken ei-
nes Leitpflockes 1 zu erleichtern.
[0019] Wie aus der Fig. 3 zu ersehen ist, setzt sich
die Vertiefung 7 in einem Durchbruch 11 fort. Dabei sitzt
ein Leitpflock 1 mit seinem unteren Ende auf einem An-
satz 10 auf.
[0020] Wie aus der Fig. 2a zu ersehen ist, weist der
Querschnitt des Fundamentsteines 4, der bei der Aus-
führungsform nach den Fig. 1 und 2a vier entlang von
Sehnen verlaufende Abschnitte 20, 21, 22, 23 auf, de-
ren Verlängerungen im wesentlichen ein Trapez erge-
ben. Diese Gestaltung stellt ein hohes Maß an Verdreh-
sicherheit sicher. die Übergänge von einem entlang von
Sehnen verlaufenden Abschnitt 20, 21, 22, 23 zum an-
grenzenden erfogt über bogenförmige Abschnitte 30,
31. Dabei ist es ohne weiteres auch möglich z.B. den
entlang einer Sehen verlaufenden Abschnitt 23 durch
einen bogenförmigen Abschnitt zu ersetzen, der die bei-
den bogenförmigen Abschnitte 31 mit einander verbin-
det und im wesentlichen den gleichen Radius wie diese
aufweist.
[0021] Grundsätzlich genügt es als Verdrehsicherung
einen entlang einer Sehne verlaufenden Abschnitt des
Umfanges des Querschnittes vorzusehen, wenngleich
die Anordnung von drei oder mehr solcher entlang von
Sehen verlaufenden Abschnitten vorteilhaft ist, insbe-
sondere im Hinblick auf ein leichteres Ausrichten des
eine Fundamentsteines auf eine Markierung.
[0022] Bei der Ausführungsform nach der Fig. 2b
weist der Fundamentstein 4' keinen Flansch 6 auf. Da-

bei ist die Verdrehsicherheit durch leistenartige Vor-
sprünge 24 gegeben die diametral zueinander angeord-
net sind und einen angenähert halbkreisförmigen Quer-
schnitt aufweisen und sich über die gesamte Höhe des
Fundamentsteines erstrecken. Dies ist allerdings nicht
unbedingt erforderlich.
[0023] Weiters weist der Fundamentstein 4' in den
lichten Raum der Vertiefung 7 hineinragende Noppen 8'
auf, die zur Verbesserung der Klemmung eines in die
Vertiefung 7 eingesteckten Leitpflockes 1 dienen.
[0024] Der Fundamentstein nach der Fig. 4 entspricht
im wesentlichen dem Fundamentsein 4 nach der Fig. 1
und 2a. Allerdings weist der Fundamentstein 4" an sei-
nem unteren Ende einen Bund 40 auf, der einen runden
Querschnitt aufweist und dessen äußerer Radius die ra-
dial äußersten Punkte des an den Bund 40 nach oben
zu angrenzenden Abschnittes des Fundamentsteines
4" berührt. Es sind dies die bogenförmigen Abschnitte
30 und 31, wobei beim Fundamentstein 4" der bogen-
förmige Abschnitt 31 die beiden entlang von Sehen ver-
laufenden Abschnitte 20, 22 des Querschnittes mitein-
ander direkt verbindet und der beim Fundamentstein 4
nach der Fig. 2a entlang einer Sehne verlaufende Ab-
schnitt 23 fehlt.
[0025] Der Bund 40 ragt somit abschnittsweise über
den Umfang des Querschnittes des nach oben zu an
den Bund 40 angrenzenden Abschnitt radial nach au-
ßen vor. Dies ermöglicht eine sehr wirkungsvolle Siche-
rung gegen ein Herausziehen des Fundamentsteines
aus dem Boden. Beim Einsetzen eines Fundamentstei-
nes 4" wird ein entsprechend großes Loch in den Boden
gebohrt und der Fundamentstein 4" eingesetzt und an-
schließend das diesen umgebende Erdreich verfestigt,
wobei dieses auch in den Bereich zwischen dem Bund
40 und dem Flansch 6 eindringt und den Fundament-
stein 4" gegen ein Herausziehen aus dem Boden si-
chert.

Patentansprüche

1. Markierungssystem für Strassen mit Leitpflöcken
(1), die entlang des Randes einer Strasse im we-
sentlichen vertikal ausgerichtet im Boden verankert
sind, wobei die einzelnen Leitpflöcke (1) in einer
Vertiefung (7) einer im Boden angeordneten Halte-
rung, die als Fundamentstein (4,4', 4") ausgebildet
ist, einsetzbar sind, wobei der Fundamentstein (4,
4', 4") einen im wesentlichen runden Querschnitt
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Fun-
damentstein (4) eine Verdrehsicherung aufweist,
die sich in seiner axialen Richtung erstreckt.

2. Markierungssystem gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Querschnitt des Funda-
mentsteins (4, 4") mindestens einen entlang einer
Sehne (20, 21, 22, 23) verlaufenden Abschnitt auf-
weist.
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3. Markierungssystem gemäß Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Querschnitt des
Fundamentsteines (4) vier entlang von Sehnen (20,
21, 22, 23) verlaufende Abschnitte aufweist, die
vorzugsweise Winkel miteinander einschließen, die
von 90° verschieden sind.

4. Markierungssystem gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verdrehsicherung des
Fundamentsteins (4') durch mindestens einen lei-
stenartigen Vorsprung (24) gebildet ist, der sich in
axialer Richtung des Fundamensteines (4) er-
streckt.

5. Markierungssystem gemäß einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Funda-
mentstein (4) an seinem oberen Ende einen
Flansch (6) aufweist.

6. Markierungssystem gemäß einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in den lich-
ten Raum der Vertiefung (7) des Fundamentsteines
(4, 4', 4") zur Aufnahme eines Leitpflockes (1) Klem-
melemente, z.B. in Form einer sich axial erstrek-
kenden Leiste (8) oder in Form von Noppen (8') hin-
einragen.

7. Markierungssystem nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Funda-
mentstein (4") an seinem unteren Ende einen Bund
(40) aufweist, der zumindest abschnittsweise über
die Umfangskontur des nach oben zu angrenzen-
den Bereiches des Fundamentsteines (4") in des-
sen Gebrauchslage vorragt.

8. Markierungssystem nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Bund (40) einen runden
Querschnitt aufweist, der den radial äußersten
Punkt des Querschnittes des nach oben zu angren-
zenden Abschnittes des Fundamentsteines (4") zu-
mindest berührt. oder diesen überragt.
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